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auszufüllen von der Stammschule
Antrag der Schule auf Hausunterricht
	
	
	
	
	

	Name der Schule
	
	Schul-Nr.
	
	Tel.



	
	
	

	Vorname Schüler/in
	
	Nachname d. Schüler/in



	
	
	
	
	
	
	

	geb.
	
	Jahrgang
	
	Klasse
	
	Name Klassenlehrer/in



	
	
	

	Straße
	
	PLZ, Ort



	
	
	

	Name Mutter
	
	Name Vater



	
	
	

	Tel. Klassenlehrer/in (freiwillig Angabe)
	
	E-Mail Klassenlehrer/in (freiwillige Angabe)



	
	
	

	HU beantragt ab
	
	bis




auszufüllen von 
[bookmark: _GoBack]Leitung SIBUZ (im Auftrag und in Vertretung für die Schulaufsicht)

	
	
	
	
	
	

	HU genehmigt am
	
	bis
	
	Std.-Anzahl
	



	
	
	

	Beauftragte Schule
	
	Lehrkraft



	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift Schulaufsicht


Antrag der Eltern auf Hausunterricht

Mein Kind _________________________________________  geb. ___________________
wohnhaft __________________________________________________________________
Tel.-Nr:____________________________________________________________________
kann in der Zeit von ____________ bis ____________ aus gesundheitlichen Gründen nicht am Unterricht seiner Schule teilnehmen.
Ich/wir beantragen daher für die Zeit von ____ bis _____ die Aufnahme in die temporäre Lerngruppe.
Ärztliche Bescheinigungen und Atteste sind dem Antrag beigefügt.




	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift Erziehungsberechtigte/r



















auszufüllen von dem/den Erziehungsberechtigten


Merkblatt

Verordnung über die sonderpädagogische Förderung
(Sonderpädagogikverordnung – SopädVO)

§ 15
Langfristige Erkrankungen, Hausunterricht
(1) Liegt sonderpädagogischer Förderbedarf bei Schülerinnen und Schülern vor, die längerfristig oder chronisch krank sind, besteht die sonderpädagogische Aufgabe darin, durch einen speziellen Unterricht Hilfen im Umgang mit der Krankheit zu geben, eine Gefährdung der Schullaufbahn zu vermeiden und einer sozialen Isolierung der Betroffenen entgegenzuwirken.
(2) Schulpflichtige Schülerinnen und Schüler, die sich auf Grund einer Erkrankung für längere Zeit oder in regelmäßigen Abständen in Krankenhäusern, in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder im Anschluss an den Klinikaufenthalt in einer Jugendhilfeeinrichtung befinden oder zu Hause bleiben müssen, erhalten während dieser Zeit speziellen Unterricht. Sie bleiben Schülerinnen und Schüler der bisher besuchten Schule. Der Unterricht orientiert sich an den Rahmenlehrplänen des Bildungsganges, dem die Schülerin oder der Schüler angehört, unter Berücksichtigung der sich aus der Krankheit und dem Unterbringungsort ergebenden Bedingungen. Vorrangig ist in den für das Aufrücken, die Versetzung und das Erreichen eines Abschlusses entscheidenden Fächern zu unterrichten. In der Regel beträgt der spezielle Unterricht für die Schülerin oder den Schüler je nach Jahrgangsstufe und Leistungsstand zwischen sechs und zwölf Wochenstunden. Die Unterrichtsstunde dauert in der Regel 60 Minuten.
(3) Der spezielle Unterricht ist so lange zu erteilen, wie normaler Unterricht an der besuchten Schule nicht möglich ist. Die Schulaufsichtsbehörde prüft nach Anhörung des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, gegebenenfalls des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, der Beratungsstelle für Behinderte oder der Krankenhausärzte, ob der spezielle Unterricht fortzusetzen ist. Ist die Schülerin oder der Schüler in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht oder wird sie oder er im Rahmen einer erzieherischen Hilfe oder einer Maßnahme der Eingliederungshilfe zuhause betreut, ist das Jugendamt in die Überlegungen der Fortsetzung des speziellen Unterrichts einzubeziehen. Er dauert in der Regel bis zum Ende der allgemeinen Schulpflicht. Wenn es das Bildungsinteresse der Schülerin oder des Schülers erfordert, kann der spezielle Unterricht auch nach Beendigung der Schulpflicht von der Schulaufsichtsbehörde für längstens zwei Jahre bewilligt werden, sofern erwartet werden kann, dass die Schülerin oder der Schüler dadurch zur Aufnahme einer weiterführenden Ausbildung oder einer Erwerbstätigkeit befähigt werden wird.
(4) Der spezielle Unterricht für kranke Schülerinnen und Schüler kann in Form von Krankenhausunterricht oder von Hausunterricht erteilt werden. Krankenhausunterricht wird als Einzel- oder Gruppenunterricht in der Schule für Kranke oder in besonderen Lerngruppen erteilt.
(5) Hausunterricht erhalten auch Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, am Unterricht einer Schule teilzunehmen.
(6) Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet auf der Grundlage der Stellungnahmen der beteiligten Schulen und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes sowie gegebenenfalls des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, der Beratungsstelle für Behinderte, der Krankenhausärzte oder des Jugendamtes, ob und in welchem Umfang der Krankenhaus- oder Hausunterricht erteilt wird. Hausunterricht setzt einen Antrag der Erziehungsberechtigten voraus; zuständig für die Durchführung des Hausunterrichts ist in der Regel die bisher besuchte Schule. 


